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Stakendorf, 17. November 2015

Antrag

Hier: Beschlussfassung zur Einrichtung einer Kinder- und Verwaltungsabteilung, nach § 8 a des Ge¬

setztes über den Brandschutz und Hilfeleistungen der Feuerwehren in Schleswig-Holstein.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Gemeindevertretung,

mit der Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und Hilfeleistungen der Feuerwehren, können

die freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein seit dem 1. Januar 2015 Kinderabteilungen ein¬

richten. Darüber hinaus ist es fortan möglich eine sogenannte Verwaltungsabteilung einzurichten.

Hierzu bedarf es einer Erweiterung der Satzung.

Aufgrund mehrerer Gesetzänderungen im Brandschutzgesetz müssen die Satzungen der freiwilligen

Feuerwehren in Schleswig-Holstein bis zum 31. März 2016 durch die Mitgliederversammlung ent¬

sprechend geändert und von der jeweiligen Feuerwehr beschlossen werden.

Für die Erweiterung der freiwilligen Feuerwehr um die oben erwähnten Abteilungen bedarf es einer

Genehmigung des Trägers der Freiwilligen Feuerwehr Stakendorf. Erst dann kann die Mitgliederver¬

sammlung der Feuerwehr dem zustimmen.

Während der Vorstandssitzung am 16. November 2015 wurde mit einer Stimme Enthaltung beschlos¬

sen einen entsprechenden Antrag, zur Einrichtung einer Kinder- bzw. Verwaltungsabteilung, an die

Gemeindevertretung zu stellen. Diesem komme ich hiermit nach.

Es sei angemerkt das die Einrichtung einer der beiden Abteilungen von Seiten der Freiwilligen Feuer¬

wehr Stakendorf bisweilen nicht geplant ist.

Sollte sich geeignetes Personal zur Gründung einer Kinderabteilung finden, dann kann dies nach ei¬

nem Beschluss der Gemeindevertretung, ohne weiteres umgesetzt werden. Unabhängig davon wäre

es Kindern aus Stakendorf möglich einer Kinderabteilung in einer benachbarten Feuerwehr beizutre-



Die Verwaltungsabteilung bietet engagierten Mitbürgern z.B. mit körperlichem Handicap die Mög¬

lichkeit sich in die Feuerwehr einzubringen, ohne am aktiven Dienst teilzunehmen. Gelegenheiten

hierfür gäbe es unter anderem als Webmaster, zur Pflege der Ausrüstung und Geräte, für Fahrten zur

feuerwehrtechnischen Zentrale, um nur einige zu nennen.

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung ist der Unfallversicherungsschutz durch die Feuer¬

wehrunfallkasse gewährleistet.

Ich bitte Sie dem Antrag während der nächsten öffentlichen Gemeindevertretersitzung zuzustimmen

und verbleibe. Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.



Gesetz über den Brandschutz

und die Hilfeleistungen der Feuerwehren

(Brandschutzgesetz - BrSchG)

Vom 10. Februar 1996

§ 8a

Gliederung der freiwilligen Feuerwehr

(1)	Die Freiwillige Feuerwehr gliedert sich in Abteilungen. Jede Freiwillige Feuerwehr muss eine Ein¬
satzabteilung haben. Diese besteht aus den freiwilligen aktiven Mitgliedern.

(2)	Nach vorheriger Entscheidung durch die Gemeindevertretung können innerhalb der Freiwilligen
Feuerwehr zusätzlich eine Wachabteilung mit hauptamtlichen Kräften, eine Reserveabteilung, eine
Ehrenabteilung, eine Jugend- und eine Kinderabteilung sowie eine Verwaltungsabteilung gebildet
werden.

Auszug Plenum-Online des Schleswig holsteinischen Landtages

http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wpl8/28/debatten/tofD06.html

Freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein können künftig Kinderabteilungen einrichten. Mäd¬

chen und Jungen dürfen jetzt bereits mit sechs statt wie bisher mit zehn Jahren in die Feuerwehr
eintreten. Nach dem zehnten Geburtstag wechseln sie in die Jugendabteilung. Mit 16 Jahren ist wei¬
terhin der Eintritt in die Einsatzabteilung möglich. Für die Teilnahme an echten Einsätzen wie Brän¬
den oder Unglücken müssen die Helfer jedoch volljährig sein. Hierfür wurde jetzt mit fraktionsüber-
greifendem Zuspruch das Brandschutz-Gesetz geändert. Eine Aussprache fand nicht statt.

Darüber hinaus können freiwillige Feuerwehren fortan eine sogenannte Verwaltungsabteilung ein¬
richten. Sie bietet Menschen, die körperlich zum aktiven Dienst nicht geeignet sind, die Chance, sich
ehrenamtlich zu engagieren.
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